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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Brille mit wenigs-
tens einem teiltransparenten Bildschirm (TB1; TB2) als Bril-
lenglas und mehreren optischen Erfassungsvorrichtungen
(KA1; KA2) zur Aufnahme von Bildern in einem Sichtfeld ei-
nes Benutzers der Brille (BR) beschrieben, wobei die auf-
genommenen Bilder mittels einer Verarbeitungsvorrichtung
(VR) so bearbeitbar sind, dass eine Lage der Brille (BR) re-
lativ zu einem Patienten bestimmbar und anhand der Lage
eine Position (P1) eines geplanten Implantats im Kiefer (KI)
eines Patienten auf dem wenigstens einen teiltransparenten
Bildschirm (TB1; TB2) in Form einer Markierung (MK) dar-
stellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Brille mit wenigs-
tens einem teiltransparenten Bildschirm und ein Ver-
fahren zum Betrieb einer Brille.

[0002] Für die zahnprothetische Versorgung von Pa-
tienten ist u. a. gebräuchlich, an der Stelle eines oder
mehrerer Zähne ein oder mehrere Implantate in den
Kieferknochen einzusetzen. Zum Setzen der Implan-
tate werden zweidimensionale und dreidimensionale
Röntgenaufnahmen erstellt, welche dem Behandler
die Anatomische Situation darstellen, damit er die Im-
plantate auswählen und setzen kann. Zusätzlich zu
den Röntgenaufnahmen werden auch Scandaten er-
stellt.

[0003] Die Scandaten beschreiben die Position des
Abutments in der Umgebung benachbarter Zähne.
Für eine vollständige Erfassung der Geometrie wer-
den in mehreren Scandurchgängen Aufnahmen mit
unterschiedlichen Blickwinkeln und Erfassungsberei-
chen ausgeführt und zu einer Gesamtbildrepräsenta-
tion zusammengeführt. Diese dreidimensionale Pla-
nung für die Modellierung einer Prothese sowie für
die Positionierung von Implantaten kann mit einem
handelsüblichen Planungsprogramm vorgenommen
werden. In diesen Planungsprogrammen werden die
Röntgen- und Scandaten zusammengeführt.

[0004] Aus dem allgemeinen Stand der Technik
ist es bekannt, zum Einsetzen von Implantaten im
Rahmen der geführten Implantation entsprechende
Schablonen zu verwenden, die das Einsetzen eines
Implantats unterstützen. Ebenso wird aber auch oft-
mals das Setzen eines Implantats ohne Hilfsmittel le-
diglich aufgrund des Geschickes eines Zahnarztes
oder eines Chirurgen durchgeführt. Insbesondere im
letzen Fall wäre eine verbesserte Kontrollmöglichkeit
der Arbeit des Zahnarztes oder des Chirurgen bereits
während der Operation wünschenswert.

[0005] Des Weiteren ist es bekannt, dass neben den
bereits erwähnten Scanvorgängen und dreidimensio-
nalen Planungsprogrammen auch andere moderne
Technologien der digitalen Bildverarbeitung immer
mehr Einzug in das Gebiet der Zahnmedizin finden.

[0006] So ist aus dem Artikel von Wang et al., „Au-
gumented Reality Navigation With Automatic Marker-
Free Image Registration Using 3-D Image Overlay
for Dental Surgery“, IEEE Transactions on Biome-
dical Engineering, Vol. 61, No. 4, April 2014, Seite
1296 - 1304, eine Vorrichtung bekannt, bei der Bild-
daten wie MRT oder Röntgenaufnahmen sowie ge-
plante Implantatinsertionen über einen halbdurchläs-
sigen Spiegel auf den Patienten projiziert werden, so-
dass der Operateur diesen Informationen folgend die
Implantate in der vorher berechneten Lage einbrin-
gen kann.

[0007] Die Druckschrift DE 10 2012 221 374 A1
zeigt ein Verfahren zur Planung und Kontrolle u.a.
einer dentalen Behandlung, bei dem Patientenda-
ten mittels einer Kamera aufgezeichnet werden und
anschließend mit Bilddaten wie Röntgenaufnahmen
überlagert werden. Die Kombination aus den Ist-Da-
ten und den Untersuchungsergebnissen stehen dem
behandelnden Arzt mittels einer Anzeige zur Verfü-
gung. Neben einer Darstellung der Bilddaten auf ei-
nem Monitor wird auch die Darstellung mittels einer
virtuellen Monitor-Brille oder einer anderen Virtual-
Reality Anzeigevorrichtung vorgeschlagen.

[0008] Die Druckschrift WO 2015/143508 A1 zeigt
ein Verfahren zur Planung von implantologischen
Eingriffen sowie zur Navigation während der Eingrif-
fe. Hierzu sind die vom behandelnden Arzt verwen-
deten Operationswerkzeuge mit Markierungseinrich-
tungen versehen, welche von einer Kamera detek-
tiert werden können. Die Lage der Werkzeuge und
damit verbunden die spätere Lage von beispielswei-
se Implantaten kann dabei auf einem Monitor ange-
zeigt werden.

[0009] Derartige Vorrichtungen kommen daher wäh-
rend der Behandlung zur Führung von Operations-
werkzeugen zum Einsatz, was deren Verbreitung in
Zahnarztpraxen sehr aufwendig gestaltet.

[0010] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Bril-
le mit wenigstens einem teiltransparenten Bildschirm
und ein Verfahren zum Betrieb einer Brille anzuge-
ben, die eine einfache Benutzung auch ohne Ver-
bindung mit Operationswerkzeugen ermöglichen und
dennoch eine Verbesserung bei der zahnärztlichen
Behandlung bewirken können.

[0011] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen
Patentansprüche gelöst. Weitere vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind jeweils Gegenstand
der Unteransprüche. Diese können in technologisch
sinnvoller Weise miteinander kombiniert werden. Die
Beschreibung, insbesondere im Zusammenhang mit
der Zeichnung, charakterisiert und spezifiziert die Er-
findung zusätzlich.

[0012] Gemäß der Erfindung wird eine Brille mit we-
nigstens einem teiltransparenten Bildschirm als Bril-
lenglas und mehreren optischen Erfassungsvorrich-
tungen zur Aufnahme von Bildern in einem Sichtfeld
eines Benutzers der Brille angegeben, wobei die auf-
genommenen Bilder mittels einer Verarbeitungsvor-
richtung so bearbeitbar sind, dass eine Lage der Bril-
le relativ zu einem Patienten bestimmbar und anhand
der Lage eine Position eines geplanten Implantats im
Kiefer eines Patienten auf dem wenigstens einen teil-
transparenten Bildschirm in Form einer Markierung
darstellbar ist.
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[0013] Demnach wird eine Brille geschaffen, bei der
während der Behandlung an einem Patienten ein als
Zahnarzt fungierender Benutzer der Brille mittels zu-
sätzlicher Informationen auf dem teiltransparenten
Bildschirm versorgt wird, so dass die dort eingeblen-
dete Information zu der Umgebungsinformation über-
lagert ist.

[0014] Um nun die zusätzliche Information in Form
einer Markierung lagekorrekt einblenden zu können,
wird die Relativposition zwischen Brille und Kiefer
des Patienten kontinuierlich bestimmt, so dass die zu-
sätzliche Information bezüglich ihrer Koordinaten in-
nerhalb des teiltransparenten Bildschirms korrekt zu
liegen kommt. Die erfindungsgemäße Brille stellt da-
her lediglich zusätzliche Informationen bereit, ohne
das aus dem Stand der Technik bekannte Führen
von Werkzeugen zu bewerkstelligen. Die Markierung
ist für den Benutzer eine hilfreiche Orientierung beim
Setzen eines geplanten Implantats.

[0015] Die Brille selbst kann neben dem teiltrans-
parenten Bildschirm selbstverständlich auch andere
Bildschirmbereiche, wie z. B. aufgesetzte Linsen mit
hoher Vergrößerung beinhalten. Desweiteren kann
die Brille selbstverständlich auch in Form einer teil-
transparenten Scheibe mit geeigneter Befestigung
am Kopf des Benutzers ausgebildet sein, ohne die
mit Brillen zwangsläufig in Verbindung gebrachten
Elemente, wie Nasenstege, Bügel oder dergleichen
zwingend aufweisen zu müssen. Die Brille gemäß der
Erfindung stellt somit während der Operation beim
Einsetzen eines geplanten Implantats eine Orientie-
rungshilfe für den Zahnarzt dar.

[0016] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
sind die mehreren optischen Erfassungsvorrichtun-
gen in Form von Kameras, insbesondere Digitalka-
meras gebildet.

[0017] Um die Umgebung möglichst effizient auf-
nehmen zu können, ist insbesondere die Verwen-
dung von Digitalkameras, beispielsweise in Form von
CCD-Kameras vorgesehen. Diese können typischer-
weise in Form eines Paares an gegenüberliegenden
Seiten der Brille angeordnet sein, um eine dreidimen-
sionale Bildrekonstruktion durchführen zu können.

[0018] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung sind zwei teiltransparente Bildschirme vor-
gesehen, so dass der Benutzer der Brille die Markie-
rung an der Position des geplanten Implantats dreidi-
mensional erkennen kann.

[0019] Demnach ist es vorgesehen, entweder zwei
teiltransparente Bildschirme oder auch zwei teiltrans-
parente Bildschirmbereiche zu schaffen, die jeweils
von einem der beiden Augen des Benutzers abge-
deckt werden, so dass die übliche dreidimensionale

Sehfähigkeit auch bezüglich der Markierung möglich
ist.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung verarbeitet die Verarbeitungsvorrichtung
die von den optischen Erfassungsvorrichtungen auf-
genommenen Bilder so weiter, dass die Bestimmung
der Lage der Brille relativ zu dem Patienten anhand
bekannter Referenzpunkte im Kiefer des Patienten
durchführbar ist.

[0021] Dabei können die Referenzpunkte Zähne des
Restgebisses und/oder bereits gesetzte Implantate
mit eingesetzten Hilfsmarkierungsvorrichtungen sein
und/oder auf den Zähnen befestigte Hilfsmarkie-
rungsvorrichtungen.

[0022] Zur Orientierung innerhalb des Kiefers des
Patienten können sowohl Zahnpositionen des Rest-
gebisses, die vorher geeignet vermessen wurden,
oder auch spezielle Hilfsmittel, die auf bereits gesetz-
te Implantate bzw. Zähne gesetzt werden, verwen-
det werden. Dadurch ist eine einfache Bestimmung
der Lage der Brille relativ zum Kiefer des Patienten
während der Benutzung möglich. Als Referenzpunk-
te können grundsätzlich jedoch alle Bestandteile im
Kieferraum des Patienten in Frage kommen, die wäh-
rend des Setzens des geplanten Implantats im Sicht-
bereich des Bedieners sind und bezüglich der Implan-
tatposition festgelegt sind.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist die Markierung in Form eines linienför-
migen oder eines zylinderförmigen Objekts an der
Position des geplanten Implantats auf dem oder den
teiltransparenten Bildschirmen darstellbar ist.

[0024] Die Markierung in der Position des geplanten
Implantats erfolgt dabei vorteilhafterweise so, dass
diese vom Benutzer eindeutig zu erkennen ist. Die
Ausgestaltung in Form einer Linie oder eines Zylin-
ders kann noch zusätzlich durch eine entsprechen-
de Farbgebung oder durch weitere Ausgestaltungen,
wie Pfeile oder dergleichen erleichtert werden.

[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung sind die optischen Erfassungsvorrichtun-
gen und/oder der oder die teiltransparenten Bildschir-
me mittels einer oder mehrerer Leitungen bzw. draht-
los per Funk an wenigstens eine Steuereinrichtung
übertragbar, das mit der Verarbeitungsvorrichtung
gekoppelt ist.

[0026] Sowohl die Daten der optischen Erfassungs-
vorrichtungen als auch die der teiltransparenten Bild-
schirme werden typischerweise über eine Steuerein-
richtung an die Verarbeitungsvorrichtung weitergelei-
tet, so dass lediglich eine lokale Verkabelung zwi-
schen optischen Erfassungsvorrichtungen bzw. teil-
transparenten Bildschirmen und den Steuereinrich-
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tungen notwendig ist. Dies reduziert den Aufwand
bei der Konstruktion der Brille erheblich, da nunmehr
nicht jede Baugruppe mit einer eigenen Anbindung
an die Verarbeitungsvorrichtung bereitgestellt wer-
den muss.

[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist die Verarbeitungsvorrichtung mittels ei-
ner Funkübertragungsstrecke mit der Steuereinrich-
tung gekoppelt.

[0028] Demnach erfolgt die Verbindung zwischen
Verarbeitungsvorrichtung und Steuereinrichtung vor-
teilhafterweise kabellos, so dass die Handhabung
der Brille während einer Operation ohne Einschrän-
kungen bezüglich des Bewegungsspielraums mög-
lich ist.

[0029] Des Weiteren wird ein Verfahren zum Be-
trieb einer Brille, insbesondere wie oben beschrie-
ben, angegeben, bei dem folgende Schritte durch-
geführt werden: Bereitstellen einer Brille mit wenigs-
tens einem teiltransparenten Bildschirm als Brillen-
glas und mehreren optischen Erfassungsvorrichtun-
gen zur Aufnahme von Bildern in einem Sichtfeld ei-
nes Benutzers der Brille, Erfassen der Ausgangssi-
tuation im Kiefer eines Patienten mittels der meh-
reren optischen Erfassungsvorrichtungen, Festlegen
einer Position für ein geplantes Implantat im Kiefer
des Patienten, kontinuierliches Zuordnen der mittels
der optischen Erfassungsvorrichtungen aufgenom-
menen Bilder zur Bestimmung einer Lage der Brille
relativ zu dem Kiefer des Patienten, und Ausgeben
einer Markierung auf dem als Brillenglas ausgebilde-
ten teiltransparenten Bildschirm zur Kennzeichnung
der Position für das geplante Implantat.

[0030] Dabei kann die Bestimmung der Lage der
Brille relativ zu dem Patienten anhand bekannter Re-
ferenzpunkte im Kiefer des Patienten durchgeführt
werden.

[0031] In einer Ausführung kann der Bildschirm teil-
transparent und als Brillenglas ausgebildet sein.

[0032] Demnach kann die Brille als Augumented
Reality Brille bereitgestellt werden.

[0033] Alternativ zu dem beschriebenen Verfahren
mit einer teiltransparenten Brille ist es auch möglich
eine Virtuell Reality Brille zu verwenden, in welche die
Umgebungsdaten per Kamera eingespeist werden.

[0034] Nachfolgend werden einige Ausführungsbei-
spiele anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zei-
gen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Brille in einer per-
spektivischen Seitenansicht,

Fig. 2 ein Detail eines Kiefers des Patienten bei
der Verwendung der erfindungsgemäßen Brille,

Fig. 3 ein weiteres Detail aus dem Kiefer des
Patienten bei der Verwendung der erfindungs-
gemäßen Brille,

Fig. 4 ein weiteres Detail aus dem Kiefer des
Patienten bei der Verwendung der erfindungs-
gemäßen Brille,

Fig. 5 schematisch eine Darstellung auf teil-
transparenten Bildschirmen als Bestandteil der
erfindungsgemäßen Brille, und

Fig. 6 in einem Blockdiagramm ein System be-
stehend aus Brille und zusätzlichen Bedienein-
richtungen.

[0035] In den Figuren sind gleiche oder funktional
gleichwirkende Bauteile mit den gleichen Bezugszei-
chen versehen.

[0036] In Fig. 1 ist eine Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Brille BR in einer perspektivischen
Seitenansicht gezeigt. Die Brille BR ist in der Darstel-
lung gemäß Fig. 1 einer klassischen Sehhilfe folgend
mit zwei Bügeln BG ausgestattet, die jeweils in ei-
nen Rahmen für Brillengläser übergehen, die mittels
eines Nasensteges NS miteinander verbunden sind.
Die in Fig. 1 dargestellte Form einer Brille BR ist je-
doch lediglich beispielhaft zu verstehen, so dass auch
andere Ausgestaltungen beispielsweise in Form ei-
ner einzelnen Scheibe oder einer um Brillengläser
herumgeführte lichtdichte Abdeckungen im Rahmen
der Erfindung verwendet werden können.

[0037] Anstelle von Brillengläsern ist in der Brille BR
ein erster teiltransparenter Bildschirm TB1 und ein
zweiter teiltransparenter Bildschirm TB2 eingepasst.
Im Übergang zu den Bügeln BG sind jeweils opti-
sche Erfassungsvorrichtungen in Form einer ersten
Kamera KA1 und einer zweiten Kamera KA2 an ge-
genüberliegenden Seiten der Brille BR angeordnet.
Der erst teiltransparente Bildschirm TB1 ist mit ei-
ner ersten Leitung LT1 mit einer ersten Steuereinrich-
tung ST1 verbunden. Die erste Kamera KA1 ist mit
einer zweiten Leitung LT2 mit der ersten Steuerein-
richtung ST1 verbunden. Auf der gegenüberliegen-
den Seite ist der zweite teiltransparente Bildschirm
TB2 mit einer dritten Leitung LT3 zu einer zweiten
Steuereinrichtung ST2 geführt. Die zweite Kamera
KA2 ist über eine vierte Leitung LT4 mit der zweiten
Steuereinrichtung ST2 verbunden. Die beiden Steu-
ereinheiten ST1 und ST2 sind so ausgeführt, dass
sowohl die von den optischen Erfassungsvorrichtun-
gen KA1 und KA2 aufgenommenen Bilder im Sicht-
feld eines Benutzers der Brille BR übertragen werden
können als auch Bilder auf den teiltransparenten Bild-
schirmen TB1 und TB2 darzustellen, die über die bei-
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den Steuereinrichtungen ST1 und ST2 empfangen
werden. Aufgrund der teiltransparenten Eigenschaf-
ten werden die von den teiltransparenten Bildschir-
men TB1 und TB2 dargestellten Bilder dem tatsäch-
lichen Sichtfeld eines Benutzers der Brille BR über-
lagert, so dass auf diese Weise zusätzliche Informa-
tionen bereit gestellt werden können.

[0038] Es sei angemerkt, dass die Brille BR gemäß
Fig. 1 anstelle des vollständigen Ersatzes von Bril-
lengläsern anhand der teiltransparenten Bildschirme
TB1 und TB2 auch so ausgeführt sein kann, dass die
teiltransparenten Bildschirme TB1 und TB2 zusam-
men mit anderen optischen Gläsern in die Brille BR
eingebettet sind. In wiederum anderen Ausführungs-
formen ist es möglich, lediglich einen teiltransparen-
ten Bildschirm vorzusehen, der beide Augen eines
Benutzers überspannt. Der oder die teiltransparen-
ten Bildschirme können auf Anforderungen des Be-
nutzers selbstverständlich auch eine dreidimensiona-
le Wahrnehmung durch den Benutzer erreichen, da
für jedes Auge des Benutzers unterschiedliche Bild-
bestandteile im Sichtfeld überlagert werden können,
so dass ein korrekter dreidimensionaler Eindruck ent-
steht.

[0039] Die beiden Kameras KA1 und KA2 sind als
optische Erfassungsvorrichtungen typischerweise an
gegenüberliegenden Seiten der Brille BR angeord-
net, um eine genügend beabstandete Triangolations-
basis zu schaffen, die eine dreidimensionale Bildver-
arbeitung ermöglicht.

[0040] Die in Fig. 1 gezeigte Brille BR wird beispiels-
weise von einem Zahnarzt während der Behandlung
eines Patienten getragen, so dass während des ge-
planten Setzens eines Implantats in einem Kiefer des
Patienten zusätzliche Information darstellbar ist. Da-
zu ist es jedoch erforderlich, die relative Lage der Bril-
le BR zu dem Patienten kontinuierlich zu bestimmen.
Dazu sind die beiden Kameras KA1 und KA2 vorge-
sehen, wie nachfolgend erläutert wird.

[0041] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist ein Detail ei-
nes Kiefers KI eines Patienten bei der Verwendung
der erfindungsgemäßen Brille BR gezeigt. Man er-
kennt, dass das Kiefer KI in diesem Beispiel ein Rest-
gebiss umfasst, das beispielhaft von den Zähnen Z1,
Z2, Z3 und Z4 gebildet wird. An einer Position P1,
die sich innerhalb einer Lücke zwischen dem ers-
ten Zahn Z1 und dem zweiten Zahn Z2 befindet, soll
durch den Behandler ein Implantat gesetzt werden.
Sofern nun die Lage, die dreidimensionale Form so-
wie die jeweiligen Übergänge zu einem Zahnfleisch
oder einer Gingiva GI bekannt sind, lässt sich durch
Aufnahme von Bildern mittels der beiden Kameras
KA1 und KA2 anhand dieser bekannten Objekte die
relative Position zwischen den Kameras KA1 und
KA2, und daher folglich auch dem Behandler, und
dem Kiefer KI auf einfache Weise bestimmen. Sofern

beispielsweise der Behandler die Blickrichtung wech-
selt, würde sich der optische Eindruck der Zähne Z1
bis Z4 entsprechend verändern, so dass aus der Ab-
weichung eine Lageänderung zwischen Brille BR und
Kiefer KI bestimmt werden kann.

[0042] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, kann die Bestim-
mung der relativen Lage zwischen Brille BR und Kie-
fer KI in einer anderen Ausführungsform auch mit-
tels einer Hilfsmarkierungsvorrichtung HM erfolgen,
die beispielhaft am ersten Zahn Z1 angeordnet ist. Es
versteht sich von selbst, dass die Hilfsmarkierungs-
vorrichtung HM auch eine andere als die Fig. 3 ge-
zeigte Form aufweisen kann. Hier wird die Form so
gewählt werden, dass die Positionsbestimmung bei
der Bildverarbeitung mittels der von den beiden Ka-
meras KA1 und KA2 aufgenommenen Bilder unter-
stützt wird.

[0043] In einer wiederum anderen Ausführungsform
werden als Referenzpunkte nicht die Zähne Z1 bis Z4
des Restgebisses im Kiefer KI verwendet, sondern es
wird an einem bereits gesetzten Implantat eine Hilfs-
markierungsvorrichtung HM eingesetzt.

[0044] Dies ist unter Bezugnahme auf Fig. 4 näher
erläutert. Auch hier soll wieder zwischen dem ersten
Zahn Z1 und dem zweiten Zahn Z2 ein Implantat an
der Position P1 gesetzt werden. Zwischen dem Zahn
Z2 und dem Zahn Z4 ist jedoch bereits ein Implan-
tat IM vorhanden, in das anstelle einer Krone hier
die Hilfsmarkierungsvorrichtung HM eingesetzt ist.
Diese ist in Fig. 4 beispielhaft als kegelstumpfförmi-
ges Objekt gezeigt. Es versteht sich von selbst, dass
die Hilfsmarkierungsvorrichtung HM unterschiedliche
Formen annehmen kann, wobei zweckmäßigerweise
die Form so gewählt wird, dass die Positionsbestim-
mung bei der Bildverarbeitung mittels der von den
beiden Kameras KA1 und KA2 aufgenommenen Bil-
der unterstützt wird.

[0045] Im Ergebnis erhält man, je nachdem ob als
Referenzpunkte die Zähne des Restgebisses gemäß
Fig. 2, eine Hilfseinrichtung auf einem oder mehre-
ren Zähnen des Restgebisses gemäß Fig. 3 oder ei-
ne Hilfseinrichtung gemäß Fig. 4 verwendet werden,
nun Informationen über die relative Lage zwischen
Kiefer KI und Brille BR, so dass den beiden teiltrans-
parenten Bildschirmen TB1 und TB2 jeweils lagekor-
rekt eine zusätzliche Markierung überlagert werden
kann, die die erste Position P1 im Kiefer KI verdeut-
licht.

[0046] Ein Beispiel für die Markierung MK ist in Fig. 5
gezeigt. Hier ist eine linienförmige oder zylinderförmi-
ge Markierung MK an der Position P1 lagekorrekt an
den beiden teiltransparenten Bildschirmen TB1 und
TB2 eingeblendet, so dass der Benutzer der Brille
BR an der Position P1 eine Markierung erhält, die
ihn bei der geplanten Behandlung zum Setzen ei-
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nes Implantats unterstützt. Da auf beiden teiltrans-
parenten Bildschirmen TB1 und TB2 jeweils eine
Markierung MK vorgesehen ist, kann der Behandler
die Markierung MK dreidimensional korrekt wahrneh-
men. Die Verwendung der Markierung MK stellt so-
mit bei einer nicht geführten Implantation eine große
Hilfe dar, denn der Behandler erhält nun einen Hin-
weis, wo die entsprechenden Operationswerkzeuge
angesetzt werden müssen. Die Implantation durch
den Zahnarzt oder Chirurgen erfolgt somit nicht mehr
„frei Hand“ sondern kann sich an der eingeblendeten
Markierung MK orientieren.

[0047] Bei der Verwendung der Brille BR werden die
von den Steuereinheiten ST1 und ST2 empfangenen
bzw. gesendeten Daten typischerweise kabelgebun-
den oder über eine Funkstrecke an eine Verarbei-
tungsvorrichtung weitergegeben. Ein Beispiel für ei-
nen derartigen Aufbau ist für die dem linken Auge zu-
geordneten Bestandteile der Brille BR beispielhaft in
Fig. 5 gezeigt. Man erkennt, dass die erste Steuer-
einrichtung ST1 über die Funkstrecke FS Daten mit
der Verarbeitungsvorrichtung VR austauschen kann,
wobei die Verarbeitungsvorrichtung VR wiederum mit
einem Rechner RE in Verbindung steht. Der Rechner
RE kann dabei bei der geplanten Implantation durch
zusätzliche Funktionen für Arbeitserleichterung sor-
gen, indem beispielsweise aufgenommene Bilder der
Brille BR offline nacharbeitbar sind oder analysiert
werden können. Ebenso kann der Rechner RE zur
Initialisierung oder auch zur Ausführung der oben er-
wähnten dreidimensionalen Planung verwendet wer-
den. Es versteht sich von selbst, dass die Verarbei-
tungsvorrichtung VR auch Bestandteil des Rechners
RE sein kann. Desweiteren kann die Funkstrecke FS
auch durch eine kabelgebundene Übertragung er-
setzt werden.

[0048] Das Bereitstellen zusätzlicher Informationen
anhand der Markierung MK wurde bisher in Bezug
auf eine Implantatposition beschrieben. Es versteht
sich von selbst, dass die in das Blickfeld des Be-
handlers eingespielten Informationen auch weitere
Daten umfassen können, wie z. B. eine Achsrichtung
des geplanten Implantats oder auch die Implantati-
onstiefe. Wichtig ist hierbei, dass die erfindungsge-
mäße Brille lediglich eine Überlagerung zur realen
klinischen Situation darstellt, ohne dabei eine Füh-
rung der Operationswerkzeuge zu beabsichtigen. Die
notwendige Präzision wird mit Hilfe des Restzahnbe-
standes oder andren unveränderlichen Faktoren wie
z. B. die genannten Hilfsmarkierungsvorrichtungen
erreicht.

[0049] Ein Verfahren zum Betreib einer Brille BR
kann nach dem Bereitstellen der Brille mit dem Bild-
schirm TB1 und/oder TB2 und mehreren optischen
Erfassungsvorrichtungen KA1 und KA2 zur Aufnah-
me von Bildern in einem Sichtfeld eines Benutzers
der Brille ein Erfassen der Ausgangssituation im Kie-

fer eines Patienten mittels der mehreren optischen
Erfassungsvorrichtungen KA1 und KA2, ein Festle-
gen einer Position P1 für ein geplantes Implantat im
Kiefer KI des Patienten und ein Kontinuierliches Zu-
ordnen der mittels der optischen Erfassungsvorrich-
tungen KA1 und KA2 aufgenommenen Bilder zur Be-
stimmung einer Lage der Brille (BR) relativ zu dem
Kiefer des Patienten, das Ausgeben einer Markierung
MK auf dem Bildschirm TB1 und/oder TB2 zur Kenn-
zeichnung der Position P1 für das geplante Implantat
beinhalten.

[0050] Sofern der Bildschirm TB1 und/oder TB2 teil-
transparent und als Brillenglas ausgebildet ist, kann
eine oben beschriebenen AR-Brille (AR = augumen-
ted reality, erweiterte Realität) eingesetzte werden.
Es ist jedoch ebenso möglich, dass eine VR-Bril-
le (VR = virtuell reality, virtuelle Realität) verwendet
wird, in welche mittels der optischen Erfassungsvor-
richtungen aufgenommenen Daten eingespeist wer-
den.

[0051] Die vorstehend und die in den Ansprüchen
angegebenen sowie die den Abbildungen entnehm-
baren Merkmale sind sowohl einzeln als auch in
verschiedener Kombination vorteilhaft realisierbar.
Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Aus-
führungsbeispiele beschränkt, sondern im Rahmen
fachmännischen Könnens in mancherlei Weise ab-
wandelbar.

Bezugszeichenliste

BG Bügel

BR Brille

FS Funkstrecke

GI Gingiva

HM Hilfsmarkierungsvorrichtung

IM Implantat

KA1 erste Kamera

KA2 zweite Kamera

KI Kiefer

LT1 erste Leitung

LT2 zweite Leitung

LT3 dritte Leitung

LT4 vierte Leitung

MK Markierung

NS Nasensteg

P1 Position

RE Rechner

ST1 erste Steuereinrichtung
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ST2 zweite Steuereinrichtung

TB1 erster teiltransparenter Bild-
schirm

TB2 zweiter teiltransparenter Bild-
schirm

VR Verarbeitungsvorrichtung

Z1,..., Z4 Zähne
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Patentansprüche

1.    Brille mit wenigstens einem teiltransparenten
Bildschirm (TB1; TB2) als Brillenglas und mehreren
optischen Erfassungsvorrichtungen (KA1; KA2) zur
Aufnahme von Bildern in einem Sichtfeld eines Be-
nutzers der Brille (BR), wobei die aufgenommenen
Bilder mittels einer Verarbeitungsvorrichtung (VR) so
bearbeitbar sind, dass eine Lage der Brille (BR) rela-
tiv zu einem Patienten bestimmbar und anhand der
Lage eine Position (P1) eines geplanten Implantats
im Kiefer (KI) eines Patienten auf dem wenigstens ei-
nen teiltransparenten Bildschirm (TB1; TB2) in Form
einer Markierung (MK) darstellbar ist.

2.  Brille nach Anspruch 1, bei der die mehreren op-
tischen Erfassungsvorrichtungen (KA1; KA2) in Form
von Kameras, insbesondere Digitalkameras gebildet
sind.

3.    Brille nach Anspruch 1 oder 2, bei der zwei
teiltransparente Bildschirme (TB1, TB2) vorgesehen
sind, so dass der Benutzer der Brille (BR) die Mar-
kierung (MK) an der Position (P1) des geplanten Im-
plantats dreidimensional erkennen kann.

4.    Brille nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
der die Verarbeitungsvorrichtung (VR) die von den
optischen Erfassungsvorrichtungen (KA1; KA2) auf-
genommenen Bilder so weiter verarbeitet, dass die
Bestimmung der Lage der Brille (BR) relativ zu dem
Patienten anhand bekannter Referenzpunkte im Kie-
fer (KI) des Patienten durchführbar ist.

5.   Brille nach Anspruch 4, bei der die Referenz-
punkte Zähne (Z1, Z2, Z3, Z4) des Restgebisses und/
oder bereits gesetzte Implantate (IM) mit eingesetz-
ten Hilfsmarkierungsvorrichtungen (HM) sind.

6.    Brille nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
dem die Markierung (MK) in Form eines linienförmi-
gen oder eines zylinderförmigen Objekts an der Posi-
tion (P1) des geplanten Implantats auf dem oder den
teiltransparenten Bildschirmen (TB1; TB2) darstellbar
ist.

7.  Brille nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei der
die optischen Erfassungsvorrichtungen (KA1; KA2)
und/oder der oder die teiltransparenten Bildschirme
(TB1; TB2) mittels einer oder mehrerer Leitungen
(LT1, ..., LT4) an wenigstens eine Steuereinrichtung
(ST1; ST2) übertragbar sind, das mit der Verarbei-
tungsvorrichtung (VR) gekoppelt ist.

8.    Brille nach Anspruch 7, bei der die Verar-
beitungsvorrichtung (VR) mittels einer Funkübertra-
gungsstrecke (FS) mit der Steuereinrichtung (ST1;
ST2) gekoppelt ist.

9.  Verfahren zum Betrieb einer Brille, insbesondere
nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem folgende
Schritte durchgeführt werden:
- Bereitstellen einer Brille mit wenigstens einem Bild-
schirm (TB1; TB2) und mehreren optischen Erfas-
sungsvorrichtungen (KA1; KA2) zur Aufnahme von
Bildern in einem Sichtfeld eines Benutzers der Brille
(BR),
- Erfassen der Ausgangssituation im Kiefer eines Pa-
tienten mittels der mehreren optischen Erfassungs-
vorrichtungen (KA1; KA2),
- Festlegen einer Position (P1) für ein geplantes Im-
plantat im Kiefer (KI) des Patienten,
- Kontinuierliches Zuordnen der mittels der optischen
Erfassungsvorrichtungen (KA1; KA2) aufgenomme-
nen Bilder zur Bestimmung einer Lage der Brille (BR)
relativ zu dem Kiefer des Patienten,
- Ausgeben einer Markierung (MK) auf dem Bild-
schirm (TB1; TB2) zur Kennzeichnung der Position
(P1) für das geplante Implantat.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Be-
stimmung der Lage der Brille (BR) relativ zu dem Pa-
tienten anhand bekannter Referenzpunkte im Kiefer
(KI) des Patienten durchgeführt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, bei dem
der Bildschirm (TB1; TB2) teiltransparent und als Bril-
lenglas ausgebildet ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, bei dem
eine Virtuell Reality Brille verwendet wird, in welche
mittels der optischen Erfassungsvorrichtungen auf-
genommenen Daten eingespeist werden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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